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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid des Verwaltungsgerichts ( Art. 86
Abs. 1 lit. d BGG ), der einen kommunalen Erlass (MWAR) zum Gegenstand hat ( Art. 82
lit. b BGG ).

E. 1.1
Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Er ist als
Einwohner und Grundeigentümer in Meikirch potenziell von der neuen Regelung betroffen
und zur Beschwerde legitimiert. Dies gilt auch, soweit er eine ungerechtfertigte
Privilegierung gewisser Planungsmassnahmen durch den Verzicht auf die Erhebung einer
Mehrwertabgabe beanstandet (vgl. zur entsprechenden Praxis im Steuerrecht BGE 141 I 78
E. 3.1 S. 81 mit Hinweisen).

E. 1.2
Der angefochtene Entscheid weist die Beschwerde gegen das MWAR ab, soweit der
Beschwerdeführer eine Mehrwertabgabe auf Aufzonungen verlangt, und weist die Sache an
die Gemeinde zurück, um neu zu entscheiden, ob sie Umzonungen der Mehrwertabgabe
unterstellen will oder nicht. Näher zu prüfen ist im Folgenden, ob es sich um einen End-,
Teil- oder Zwischenentscheid handelt ( Art. 90 ff. BGG ).

E. 2
Hinsichtlich der Umzonungen schliesst der Entscheid das Verfahren nicht ab, d.h. es
handelt sich insoweit um einen Zwischenentscheid. Zwar hat das Verwaltungsgericht
bereits über die Grundsatzfrage entschieden, ob eine Verpflichtung der Gemeinde besteht,
eine Mehrwertabgabe für Umzonungen einzuführen - was es verneinte. Dies genügt jedoch
nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht, um einen Endentscheid i.S.v. Art.
90 BGG zu begründen (vgl. BGE 135 II 30 E. 1.3.3 S. 35; 134 II 137 E. 1.3.2 S. 140 f.; je
mit Hinweisen). Massgeblich ist vielmehr, ob der angefochtene Entscheid noch einen
Entscheidungsspielraum für die Gemeinde belässt (vgl. BGE 138 I 143 E. 1.2 S. 148). Ist
dies - wie vorliegend - der Fall, so ist der Rückweisungsentscheid als Zwischenentscheid zu
qualifizieren.

E. 2.1
Gemäss Art. 93 Abs. 3 BGG sind selbstständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide, die
weder die Zuständigkeit noch den Ausstand betreffen, grundsätzlich zusammen mit dem
Endentscheid anzufechten. Art. 93 Abs. 1 BGG lässt die Beschwerde gegen sie nur
ausnahmsweise zu, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können
(lit. a) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen
und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges



Beweisverfahren ersparen würde (lit. b). Diese Voraussetzungen sind in der
Beschwerdeschrift darzulegen.

E. 2.1.1
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Gutheissung der Beschwerde würde sofort einen
Endentscheid herbeiführen, indem klar wäre, dass ein genereller Verzicht auf die
Mehrwertabgabe bei Umzonungen nicht rechtmässig wäre, d.h. er beruft sich auf Art. 93
Abs. 1 lit. b BGG . Er legt jedoch nicht dar, inwiefern mit einem Endentscheid ein
bedeutender Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart
werden könnte; dies ist auch nicht ersichtlich.

E. 2.1.2
Er macht weiter geltend, es wäre für ihn und die Gemeinde unzumutbar und auch aus
rechtsstaatlichen Gründen inakzeptabel, nochmals einen Beschluss über das MWAR zu
fällen, welcher wiederum den Instanzenzug bis ans Bundesgericht durchlaufen müsste. Die
blosse Verlängerung des Verfahrens stellt jedoch keinen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG dar, sofern das Verfahren insgesamt den
Vorgaben von Art. 29 Abs. 1 BV genügt ( BGE 136 II 165 E. 1.2.1 S. 170 f.). Im Übrigen
besteht die Möglichkeit, die neue Fassung des MWAR direkt vor Bundesgericht
anzufechten, wenn die Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine blosse Formalie darstellen
würde (vgl. im einzelnen unten, E. 4).

E. 3
Hinsichtlich der Aufzonungen gehen die Parteien von einem selbstständig anfechtbaren
(Teil-) Endentscheid aus. Gemäss Art. 91 lit. a BGG würde dies jedoch voraussetzen, dass
die behandelten Begehren unabhängig von den übrigen, noch nicht abschliessend
entschiedenen Begehren beurteilt werden können. Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Der Beschwerdeführer macht selbst geltend, dass sich Auf- und Umzonungen nur schwer
unterscheiden liessen und zu ähnlichen finanziellen Mehrwerten führen könnten; er ist
deshalb der Auffassung, dass die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichts zur
Mehrwertabgabepflicht von Auf- und Umzonungen nicht getrennt voneinander überprüft
werden könnten. Dem ist zuzustimmen; insbesondere kann zurzeit - ohne Kenntnis der
neuen Regelung für Umzonungen - noch nicht geprüft werden, ob eine verfassungswidrige
Ungleichbehandlung ( Art. 8 Abs. 1 BV ) von Auf- und Umzonungen vorliegt.

Damit liegt auch hinsichtlich der Aufzonungen kein Teil-, sondern ein Zwischenentscheid
vor. Auch auf diesen Teil der Beschwerde kann daher noch nicht eingetreten werden.

E. 4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Rückweisungsentscheid des
Verwaltungsgerichts insgesamt als Zwischenentscheid zu qualifizieren ist. Dieser weist die
Sache an die Gemeinde zurück, um erneut über die Mehrwertabgabepflicht von
Umzonungen zu entscheiden. Dabei bestehen - wie der Beschwerdeführer selbst geltend
macht -, verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten (vgl. Art. 142a Abs. 5, Art. 142b Abs.
4, Art. 142c Abs. 1a BauG/BE in der Fassung vom 12. September 2019, in Kraft seit 1.
März 2020).

Ist der Beschwerdeführer mit der neuen Regelung für Umzonungen einverstanden, so kann
er direkt Beschwerde gegen den Zwischenentscheid vom 4. März 2020 beim Bundesgericht



erheben (vgl. z.B. Urteil 1C_594/2017 vom 1. November 2017 E. 2.2, bestätigt in Urteil
1C_127/2019 vom 2. April 2019 E. 2.2), um den Verzicht auf eine Mehrwertabgabe für
Aufzonungen überprüfen zu lassen. Ein erneutes Durchlaufen der kantonalen
Rechtsmittelinstanzen erübrigt sich, weil das Verwaltungsgericht bereits entschieden hat,
dass es im Ermessen der Gemeinde liege, eine Mehrwertabgabe nur für Umzonungen (nicht
aber für Aufzonungen) zu erheben.

Analoges gilt, sofern die Gemeinde auf eine Mehrwertabgabe für Umzonungen verzichtet.
Auch in diesem Fall kann der Beschwerdeführer direkt an das Bundesgericht gelangen, um
die kommunale Regelung für Auf- und Umzonungen gemeinsam überprüfen zu lassen. Das
Ergreifen eines weiteren kantonalen Rechtsmittels wäre zwecklos und erwiese sich als leere
Formalie, weshalb darauf verzichtet werden kann ( BGE 106 Ia 229 E. 4 S. 236 mit
Hinweisen).

Führt die Gemeinde dagegen eine Mehrwertabgabe für Umzonungen ein, deren
Ausgestaltung der Beschwerdeführer in einem - vom Verwaltungsgericht noch nicht
beurteilten - Punkt für unzulässig erachtet, so muss er die kantonalen Rechtsmittel
erschöpfen, bevor er Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erheben kann,
gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid und den Zwischenentscheid vom 4.
März 2020 ( Art. 93 Abs. 3 BGG ).

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66
BGG ). Der Gemeinderat, der in seinem amtlichen Wirkungskreis prozessiert, hat keinen
Anspruch auf eine Parteientschädigung ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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